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Abmahnungen der Firma X-RAY Technologie GmbH, Detmold 
an Ärzte, die Mammographien erbringen 
 
 
Sehr geehrte Damen Herren, 
 

uns wurde von Vertragsärzten eine Abmahnung der Rechtsanwaltskanzlei Pielemeier 

& Welsch zugänglich gemacht, wonach mammographierende Ärzte, die auf der 

Grundlage der Röntgenverordnung verpflichtet sind, Konstanzprüfungen nach der 

DIN 6868-7 (04/2004) durchzuführen, fortwährend Patentrechtsverletzungen bege-

hen. Die Kanzlei macht für ihren Mandanten, die Firma X-RAY Technologie GmbH, 

Detmold geltend, dass einige Verfahrensschritte zur Konstanzprüfung mit einem 

Patent hinterlegt seien, die identisch mit den Anforderungen der DIN-Norm 6868-7 

seien. 
 

Das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit, zuständig für 

die Röntgenverordnung, ist über diesen Vorgang informiert und versucht derzeit, sehr 

zeitnah eine für alle Beteiligten akzeptable Lösung zu erarbeiten. Uns wurde zuge-

sichert, dass die Kassenärztliche Bundesvereinigung und damit auch die Kassenärzt-

lichen Vereinigungen über das weitere Vorgehen informiert bleiben. 
 

Mit freundlichen Grüßen 

 
Dr. Bernhard Gibis     Anlage
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